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Wollte man die Constitution theilweise nach ein-
ander bearbeiten oder discutiren, so würden sich dabei
unvermeidlich stets neue Schwierigkeiten erheben.
Alle einzelnen Artikel desselben müssen in der genaue-
sten Verbindung miteinander stehen, man kann nicht
einen einzigen derselben herausheben, ohne reiflich
über alle nachgedacht zu haben, denn es kann der
lezte Artikel von solcher Art seyn, daß er Abande-
rungen oder Modification?« des ersten erheischt.

Nur indem man jeden der vorgelegten Ent-
würfe im Ganzen und in allen seinen Beziehungen
betrachtet, kann man die Schwierigkeiten beseitigen,
die aus partiellen Discussioneu entstehen; man wird
dadurch dem EntWurfe und leinen eignen Ideen den
durchaus nothwendigen Zusammenhang erhalten, ohne
welchen wir nur ein Chaos hervorbringen würden
B> S. nichts soll uns mit Uebcreilung zu Wen
ke zu gehen verführen; das schlimmste was wir
thun können wäre eine fehlerhafte Constitu
tion zu liefern laßt uns darum alle aufrichtig
seyn, ohne Leidenschaft, ohne Partheiiichkeit, und
mit dem festen Vorsaz unsrer Meinungen durch keine

andere Mittel als jene der Ueberzeugung und des

allgemeinen Wohls siegen machen zu wollen. Be-
thören wir uns selbst nicht durch eigensinniges Be-
harren auf unsern Ideen, sondern verlassen wir un-
ser eignes Raisonnement, sobald wir finden, daß
ein anderes besser ist: Indem wir mit solcher Offen-
heit und mit der Ruhe, die ein so wichtiger Gegen-
stand fodert, mit der Uupartheilichkeit, die dafür
nothwendig ist, zu Werke gehen, so werden wir je-
dem aus uns die Mittel an die Hand geben, sich

gegenseitig aufzuklären. Wir sind uns ganz dem öf-
fcntlichen Wohl schuldig, und wir können also nicht
unsere Meinungen denjenigen einer Commission auf-
opfern; nur wenn wir dieselben ihr werden bekannt

gemacht haben, wird sie sich mit derselben Verbindung
und Redaction beschäftigen können; alsdann werden
wir als Richter über diese endliche und lezte Redac-

tion ihre Annahme oder Verwerfung mit derjenigen
Kenntniß und Urtheilsreiffe entscheiden, die ein

Gegenstand von dieser Wichtigkeit fodert.
"Ich finde also, daß die Entwürfe der Commis-

fion abgesondert, und ohne darüber abzustimmen,
sollen discutirt werden. Diese Discussion soll schrifd

iich geschehen, und sich zu gleicher Zeit über das

Ganze und über die einzelnen Theile jedes Projektes
ausdehnen. — Ist diese Discussion beendigt, so sollen

die Entwürfe mit den schriftlich darüber eingegebnen
Bemerkungen der Commission zurükgewiesen werden,
mit dem Auftrag nun in einer bestimmten Zeit eine

endliche Redaction zu besorgen. — Diese Redaction

wird hierauf dem Senat zur Discussion und Annah-
me vorgelegt. Wenn beide Entwürfe all» reglirt
seyn werden, so wird man alsdann durch Ja oder New

Ger die Annahme des einen oder andern enüchciden..

Dieser Gang scheint mir der einzig zweckmäßig«
zu seyn, um aus der vorbereitenden Discussion Vor,
theil zu ziehen, und um die vorzutragenden Mci«
nunge» endlich zu bestimmen.

Lüthard will Genhards und Pettolaz Antrag
an eine Commission weisen, die einen Vorschlag über
die beste Weise die Discussion über die Constitutions-
Entwürfe einzuleiten wachen soll.

Dieser Antrag wird angenommen. Die Commis-
sion soll am Freitag berichten; der Präsident ernennt
in dieselbe die BB. .Lüthard, Pfyffer und
Cart. st

LütHard im Namen einer Commission legt über
den Beschluß, der die Wahlen der Wahlversammlung
des Kantons Linth für gültig erklärt, einen Bericht
vor — der für z Tage auf den Kanzleitisch gelegt
wird; derselbe rath zur Verwerfung.

(Die Fortsetzung folgt.)

Ueber einige Punkte von Laharpes Verthei-
digungsschrtft, von Kühn/ Mitglied
des grossen Raths.

(Beschluß.)

Räumung der zürch.erischen Magazine.
Der Bürger Laharpe stellt die Nothwendigkeit,

diese Magazine zu evakuiren, mit meiner Entfernung
von Zürich zusammen, und sucht mich dadurch dem

Verdacht auszusetzen, als wenn ich in Rukstcht dieser

Maaßregel mir irgend eine Versäummß harte zu

Schulden kommen lassen. Ich berufe mich gegcu

diese Insinuation auf meinen oben angezogenen Be-

richt vom i2ten Augsimouat 1799. Ich habe in dem-

selben deutlich gezeigt, daß ich den Befehl zur Äb-

führung der Vorräthe zu rechter Zeit gegeben,

daß aber der gänzliche, nicht zu hebende, Mangel an

Transportmitteln dasselbe unmöglich gemacht hatte 7)-

In den leztcn drei Tagen des Aufenthalts der Frau-
ken in Zürich wurden alle Wagen zu, Wegbringuug
der Verwundeten gebraucht, und sogar die auf der

Straße befindlichen Fuhrwerke zum Transport der- '

7) Der Bürger Laharpe kennt die Hindernisse, wsl-

ehe der Wegräumung der Verrathe von Zürich

im Wöge lagen, noch aus andern Aktenstücken,

nämlich aus dem Rapport, und aus dem M-
balprozeg der Commission, die von dein Dû/w-
num zu Untersuchung des Betragens des

Mehleins niedcrgesezt worden ist. Sowohl chl-

Commission, als aber auch ich selbst, Habens-
Vorlegung derselben vor die gesezgcbenden Rat»»

von dein Direktorium vergeblich anbegehrt.
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selben weggenommen -H. Wenn übrigens der Oberst
Laharpe im Besitze des Geheimnisses ist, Magazine
ohne die erforderlichen Fahrzeuge von einem Ort ans
andre zu schaffen, so hätte er sehr wohl daran gethan,
dasselbe vor dem Zten Brachmonat 1799 dem Ordon-
nateur en Chef der helvetischen Armee bekannt zu
machen, der, wie Bürger Laharpe sehr wohl weiß,
eben kein grosser Künstler war.

Diese Darstellung mag hinreichen, um das Urtheil
des Publikum gegen jeden für mich nachtheiligen Ein-
fiuß jener elenden Verdächtigungen zu sichern, die
den Inhalt der gegen mich gerichteten Anmerkungen
des Bürgers Laharpe ausmachen. Ich schreite zu
seiner zweiten Note.

Der Bürger Laharpe begnügte sich nicht, in sei-
ner Vertheidigungsschrift die willkührlichen Verhaft-
nehmungen, welche der Bericht der vereinigten Com-
mission dem Direktorium vorwarf, in einem Äugen-
blicke geläugnek zu haben, wo die ganz neuerliche in
jeder Rüksicht widerrechtliche, und also wohl auch
willkührlichc Einkerkerung der Herausgeber und
Drucker des Nouvelliste Vaudois, die das Werk sei-
ner Privatrache gewesen war, noch so laut und so
öffentlich gegen ihn zeugten. Er versuchte es darüber
aus noch, in einer hinzugefügten Note, diesen Vor-
wurf auf mich zurükzuwälzen, und sezte in dieser Ab-
ficht über die gegen die Mitglieder der Verwaltungs-
kammer von Sentis genommenen Maaßregeln auf
seine eigene Art eine Geschichte zusammen, die ein
Gewebe der schändlichsten Lügen ist. Hier sind die
Beweise.

Unterm i?ten Aprill überschrieb ich dem Vollzie-
hungsdirektorium, der Pflicht gemäß, die mir die
von demselben erhaltene Instruktion auflegte -w), ei-

> nlge gegen die Vcrwaltungskammer von Sentis er-
haltene Anzeigen. Ich fügte dieser Nachricht bei:

Daß ich von einem sachkundigen Manne einen um-
», ständlichen schriftlichen Bericht über diesen Gegen-

stand erwarte, den ich dem Direktorium vorlegen
„ werde. Daß also die nähern Details und Anzei-
„gen folgen werden; daß ich dieses alles bloß
„vorlaufig anzeige, und daß ich das Di-
„rektorium um Stillschweigen ersuche,
»bis ich der Sache ganz auf den Boden
„sehen würde. " bst)

2) Der Wagen, auf dem meine Schriften lagen,
warb unterm Zten Brachmonat von frankischen
Truppen auf der Straße von Zürich nach Ba-
den aufgehalten und mit Verwundeten beladen,

«ch Diese Instruktion ist vom Zten Aprill >

1799.
Man sehe den 2teu und Zten Artikel derselben,

chst) Diese Nachrichten, mit allem was hier daraus
angeführt ist, machen zusammengenommen in
dem Original nicht einmal so weitläufig ge-
schrstbene Lmien aus.

Statt diesem lezten sehr bestimmten Ansuchen zu
entsprechen, und mir Zest zu einer nähern Untersu?
chung der Sache zu vergönnen, schikw mir das Di?
rektorium auf der Stelle den folgenden Befehl zur
„Von verschiedenen Seiten her von der Di?
„ lapidation der Mitglieder der Verwaltungskammer
„des Kantons Sentis ganz genau unterrichtet,
„ ertheilt euch das Vollziehungsdirektorium hiemit

„ den Auftrag, dieselbe abzusetzen, sogar in Verhaft
„zu nehmen, zugleich auch dem Direktorium anzu?

„ zeigen, was für Bürger an ihre Stellen zu erneu?

„ nen seyn werden. " cc)
Diesen Befehl erhielt ich bereits den 21. April

179Y des Nachmittags um 4 Uhr. <d..i) Ich eröffnete
den Inhalt desselben unterm 22. April, also erst den
Tag nach seiner Ankunft, vorerst dem B. Kautons?
siatthalter Bolt, und dem B. Unterstatthalcer Hal?
der, und vollzog ihn nachher an dem nämlichen 22.
April um 3 Uhr Nachmittags, in Gegenwart der
gedachten beiden öffentlichen Beamten. Ich könnte
mich hierüber auf das Zeugniß dieser redlichen Man?
ner berufen. Aber es ist nicht nöthig; ich habe für
die Hauptsache die folgenden schriftlichen Beweise in
Händen. Erstlich errichtete ich über die ganze Ver?
Handlung ein Verbal. Dieses sagt bestimmt : »daß
ich den vier anwesenden Administratoren den Befehl
des Vollziehungsdirèktoriums vom 19. April eröffnet,
und ihnen denselben habe ablesen lassen, e«) Dieses
Verbal schickte ich »och am nämlichen Tage dem Voll?
ziehungsdirektorium ein, wie sowohl mein damals
an dasselbe abgelassener Bericht ll) als auch die dar?
auf erfolgte Antwort des Vollziehungsdirektoriums
gg) beweisen. Hernach schrieb ich dem Vollziehungs?
direktorium noch am gleichen Abend den vom B. La?

harpe selbst angeführten Brief, in welchem es deut?
lich heißt: » daß ich die darin angezeigten Maaß?
regeln, dem mir durch das Schreiben vom
19. Ap r il g ege ben e n b esti m m ten Befehl
zufolge, genommen habe." i,ii)

cch Dieser Beschluß ist vom i9ten Aprill 1799.
M) Dieses beweißt die auf der Stelle auf das

Original selbst niedergeschriebene Empfangs?
anzeige.

so) Diesen Theil des Verbals haben nebst mir
selbst unterschrieben die BB. Bolt, Negierungs?
statthalter, Halder, Unterst.,tthaltcr, und Kauz?
le, Präsident der Verwaltungskammer. Das
Verbal ist von, 22. April 1799.

kl) Siehe den Brief an das Vollziehungsdirekto?
nun, vom 22. April 1799.

Zg) Sie ist vom 24. April 1799 und zeigt mir
die Rücksendung des Verbals au, das derselben
beigelegt war.

llü) Siehe meinen Brief an das Vollziehungsdi?
rektorium vom 22. April 1799.



Es ist also vor allem ans nicht wahr, was der
B. Laharpê vorgiebt daß mein Brief vom 17. Apr.
1799 einen ausführlichen Bericht über die
Administrationskammer von Sentis enthalten habe.
Diesen Beinamen verdient eine Nachricht nicht, die
bloß vorläufig ist, der man nähere Details
und weitere Anzeigen nachfolgen last
fen will, und die sich auf mündlich erhaltene Be-
richte gründet die man noch erst schriftlich er-
wartet.

Es ist ferner falsch, was der B. Laharpe das
Publikum glauben machen will, daß die Entsetzung
und Verhaftnehmung der Verwaltungskammcr von
Sentis eine nothwendige Folge des obigen Be-
richts gewesen sey. Denn nicht nur beweist dersel-
ke, daß. ich das Vollziehungsdirektorium gebeten
habe, »stille zu schweigen, bis ich die Sache näher
untersucht hätte," sondern der Befehl dieses leztern
sagt darübcraus noch ganz bestimmt das Gegemheil,
nämlich : »daß das Vollziehungsdirektorium von
verschiedenen Seiten her ganz gen an
von der Dilapidation dieser Verwalter unterrich-
tet sey. "

Endlich ist das Vorgeben des B. Laharpe, daß
ich diese Verwalter entsezt und verhaftet habe, ehe!
mir der Beschluß vom lg. April zugekommen sey,
eine schändliche Lüge. Der Verbalprozeß und mein
Bericht an das Vollziehungsdirektorium vom 22.
April 1799 beweisen geradezu, daß jene Entsetzung
und Verhaftnehmung zufolge jenes Befehls geschehen
ist, und daß ich ihn vor sein er Vollzieh ung
den Verwaltern habe eröffnen lassen. Diese gegen
mich gewagte Verläumdung ist um so viel frecher
und schamloser, da B. Laharpe einerseits den Brief
vom 22. April kennt, indem er ihn in seiner Note
anführt, und da er anderseits auch das Verkalken-
n.en muß, weil es von mir dem Bollziehungsdirekto-
rium vorgelegt worden ist.

Allein noch mehr Ich vollzog den Befehl des
Vollziehungsdirektoriums nicht nach seinem ganzen
Umfange. Statt die Verwalter in Verhaft zu setzen,
wie mir vorgeschrieben war gab ich dreien aus ih-
neu bioß den Zimmerarrest auf ihr Ehrenwort, und
von dem vierten verlangte ich nichts weiter, als das
Versprechen sich wahrend der Untersuchung der Sa-
che nicht zu entfernen, m) Ich suchte ferner has Di-
rektorium zu bewegen, die verhängte Absetzung zu
widerrufen, und dieselbe in eine bloße Suspension
zu verwandeln, là) Die Folge davon war, daß
dasselbe seinen ersten Beschluß vom 19. April 1799
zurücknahm, und bloß die Einstellung der Verwalter
versuche.

Hier lege ich meine Feder nieder, die ich nur

ü' Man sehe meinen Brief vom 22. Apr. 179?.
KK) Siehe den Beschluß des Vollziehungsdiretto-

rjums vom Ä4. April

ungern zu meiner Vertheidigung aufgenommen habe.
Ich hoffe, daß T. Laharpe, durch diese Erfahrung
gebessert, in Zukunft kluger seyn, und mich m.t mm
gerechten und verlaumderischen Ausfallen verschone«
wird. Sucht er mich aber so wird er mich
finden.

Inländische Nachrichten.
Solothurn, 4. Febr. Ich besuchte vor ei«

paar Tagen in Burgdorf die kleine Colonie der Km-
der von Einsiedeln, die sich nun seit etwa 4 Wochen
in Burgdors befindet. Ein guter Theil derselben
wohnt in dem Hause des B. Johann Fankhauftr,
Präsident der dastgen Munizipalitat. Die Kinder
sind überhaupt sehr gut gehalten, sehen munter,
frisch und sehr ràlich aus. Man sieht es ihnen

gleich an, daß ihre Pflegeväter sehr viel Sorge für
sie trugen.-. Im Hause des B. Fankhausers nimmt
sich besonders die Schwiegermutter des Hausherrn,
eine Frau Diesbach von Bern, um diese armen
Waisen an. Ich muß Ihnen doch einen Zug vm
diesem edeln Weibe, den ich nachher von einem recht

braven Zeugen vernommen, hier anbringen, weil er

eben auf die Aufnahme dieser K-nder iu Burgdors
Bezug hat. Als dieselben im Orte angekommen,
ließ man die Bürger, die gesonnen waren, von die-

sen Kindern ins Hause zu nehmen, von ihrer An-

kunst benachrichtigen. Mehrere Personen kamen, lird

unter diesen auch die Bürg. Diesbach. Diese mM
nun folgenden Antrag: »Ihr Bürger, nehme
jeder, was er für ihn anständig findet; was übrig

bleibt behalte ich für mich." Und in der Thatblie-
ben ihr 6 — 7 Kinder, welche nun in B. Fankham
fers Hause sehr sorgfältig verpflegt sind. B. Prof.

Fischer giebt sich alle erdenkliche Mühe für diese Co-

lonie, und besorgt ihren Unterricht im Lüftn und

Schreiben. B. Pestalozzi hat sie schon reichlich mit

Buchstaben von seinem neuen Alphabet verfthc».

Man ist stark darauf bedacht, sie im Schreiben und

Lesen zu befördern, worin auch Knaben von az—
Jahren weniger wissen, als die Ortskinder von

8—9 Jahren. Vom Rechnen und anderm NôthijM ^

oder Nützliche!? wissen sie nichts. Im Unterricht i

ihrer Religion sind sie für ihr Bltc-r ziemlich zuch». i

B. Fischer hak nun schom an den hiesigen Kssch-^
rath geschrieben um ihn um emen-ftuchligen Lehm

zu ersuchen.

Entschluß eines Indemnisations - Patrioten,

Allzulange hab' ich ans die Summe gewartet/ ^

wodurch mein
großpatriotisch M Herz völlige Tröstung empch' ^

Müde vergeblichen Wartens — was thuh' m) >

Mein Patriotismus ^
sey MM -» wer kauft mir ihn ab? — leo-

Meistbietenden feit
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